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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/… DES RATES 

vom … 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates  

zur Festlegung von Durchführungsvorschriften  

zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem1, insbesondere auf Artikel 397, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

                                                 
1 ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates1 enthält detaillierte 

Bestimmungen zur Vermutung bezüglich des Orts des Dienstleistungsempfängers, um den 

Ort der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernseh-

dienstleistungen oder elektronischen Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige zu 

bestimmen. 

(2) Die Bewertung der Anforderungen an die Anwendung dieser Vermutungen hat gezeigt, 

dass es für einen in einem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen, der diese 

Dienstleistungen für einen in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 

Nichtsteuerpflichtigen erbringt, unter bestimmten Umständen sehr aufwendig sein kann, 

zwei einander nicht widersprechende Beweismittel für den Ort vorzulegen, an dem der 

Empfänger seiner Dienstleistung ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. 

(3) Dieser Aufwand ist für kleine und mittlere Unternehmen besonders hoch. Die 

Anforderung, nur ein Beweismittel vorzulegen, sollte die Verpflichtungen für solche 

Unternehmen vereinfachen, deren innergemeinschaftliche Lieferungen an Verbraucher in 

anderen Mitgliedstaaten unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts liegen. 

                                                 
1 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. März 2011 zur Festlegung 

von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 77 vom 23.3.2011, S. 1). 
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(4) Die Vereinfachung der Anforderung an den Nachweis des Orts des Dienstleistungs-

empfängers ergänzt die in Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2017/… des Rates1+ 

vorgenommenen Änderungen der Sonderregelungen nach Titel XII Kapitel 6 der Richtlinie 

2006/112/EG und sollte daher ab demselben Zeitpunkt gelten. 

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 sollte daher entsprechend geändert 

werden – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
1 Richtlinie .../EU des Rates vom ... zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der 

Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L …). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument ST 14126/17 einfügen und die Fußnote 
vervollständigen. 



 

 

14127/1/17 REV 1   AF/mhz 4 
 DGG 2B  DE 
 

Artikel 1 

Artikel 24b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 24b 

Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 58 der Richtlinie 2006/112/EG gilt, dass wenn einem 

Nichtsteuerpflichtigen Telekommunikations-, Rundfunk- oder elektronisch erbrachte 

Dienstleistungen: 

a) über seinen Festnetzanschluss erbracht werden, die Vermutung gilt, dass der 

Dienstleistungsempfänger an dem Ort, an dem sich der Festnetzanschluss befindet, 

ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat; 

b) über mobile Netze erbracht werden, die Vermutung gilt, dass der 

Dienstleistungsempfänger in dem Land, das durch den Ländercode der bei 

Inanspruchnahme der Dienstleistungen verwendeten SIM-Karte bezeichnet wird, ansässig 

ist oder seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat; 

c) für die ein Decoder oder ein ähnliches Gerät oder eine Programm- oder Satellitenkarte 

verwendet werden muss und wird kein Festnetzanschluss verwendet, die Vermutung gilt, 

dass der Dienstleistungsempfänger an dem Ort, an dem sich der Decoder oder das ähnliche 

Gerät befindet, oder, wenn dieser Ort unbekannt ist, an dem Ort, an den die Programm- 

oder Satellitenkarte zur Verwendung gesendet wird, ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder 

seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat; 
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d) unter anderen als den in den Artikeln 24a und in den Buchstaben a, b und c des 

vorliegenden Artikels genannten Bedingungen erbracht werden, die Vermutung gilt, dass 

der Dienstleistungsempfänger an dem Ort ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, der vom Leistungserbringer unter Verwendung von zwei 

einander nicht widersprechenden Beweismitteln gemäß Artikel 24f der vorliegenden 

Verordnung als solcher bestimmt wird. 

Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstabe d gilt für Dienstleistungen gemäß jenem Buchstaben in den 

Fällen, in denen der Gesamtwert dieser Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger vom Sitz seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit oder seiner festen Niederlassung in einem Mitgliedstaat erbringt, ohne 

Mehrwertsteuer 100 000 EUR oder den Gegenwert in Landeswährung im laufenden und im 

vorangegangenen Kalenderjahr nicht übersteigt, die Vermutung, dass der Dienstleistungsempfänger 

an dem Ort ansässig ist, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, der als 

solcher vom Dienstleistungserbringer unter Verwendung eines Beweismittels gemäß Artikel 24f 

Buchstaben a bis e, das von einer Person erbracht wird, die an der Erbringung der Dienstleistungen 

beteiligt ist und bei der es sich nicht um den Dienstleistungserbringer oder Dienstleistungs-

empfänger handelt, bestimmt wird. 

Wenn in einem Kalenderjahr der in Absatz 2 festgelegte Schwellenwert überschritten wird, so gilt 

dieser Absatz ab diesem Zeitpunkt und so lange nicht mehr, bis die in diesem Absatz festgelegten 

Bedingungen wieder erfüllt sind. 



 

 

14127/1/17 REV 1   AF/mhz 6 
 DGG 2B  DE 
 

Der Gegenwert in Landeswährung des Betrags wird unter Anwendung des von der Europäischen 

Zentralbank zum Tag der Annahme der Durchführungsverordnung (EU) 2017/… des Rates*+ 

veröffentlichten Wechselkurses berechnet." 

_____________ 

* Durchführungsverordnung des Rates zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 282/2011 des Rates zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. …). 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2019. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Durchführungsverordnung einfügen und die Fußnote 

vervollständigen. 
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